
Preisblatt für die Netznutzung Gas der Stadtwerke Olbernhau GmbH
gültig ab 01.01.2026

I. Entgelte für die Netznutzung für Ausspeisepunkte mit Leistungsmessung

I.a Arbeitsentgelt 
1)

 
4)

Arbeitsbereich

[ID-Nummer] Untergrenze Obergrenze

W min W max SBW W s AP 

von [kWh] bis [kWh] [in €/Jahr] [kWh] [in ct/kWh]

1 0 1.500.000 0,00 0 0,929

2 1.500.001 3.000.000 13.935,00 1.500.000 0,906

3 3.000.001 10.000.000 27.525,00 3.000.000 0,580

NEW Arbeitsentgelt [in €/a]

W abzurechnende Arbeitsmenge [in kWh]

WS durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh]

AP Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit [in ct/kWh]

SBw Sockelbetrag f. abgegoltene Arbeit [in €/a]

I.b Leistungsentgelt 
1)

 
4)

Leistungsbereich

[ID-Nummer] Untergrenze Obergrenze

P min P max SBP P s LP 

von [kW] bis [kW] [in €/Jahr] [kW] [in €/kW]

1 0 600 0,00 0 52,75

2 601 1.000 31.650,00 600 50,81

3 1.001 15.000 51.974,00 1.000 36,17

7 0 262.698,00 0 0,00

NEP Leistungsentgelt [in €/a]

P abzurechnende Leistung [in kW]

PS durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung [in kW]

LP Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung [in €/kW]

SBp Sockelbetrag f. abgegoltene Leistung [in €/a]

Beispielrechnung mit Kostenwälzung:

Ausspeisestelle mit einer Abgabe (W) von 1.600.000 kWh/a und einer Vorhalteleistung (P) von 650 kW

Netznutzungsentgelt Arbeit = ( 1.600.000 - 1.500.000 ) x 0,906 ct/kWh + 13.935,00 €/a

14.841,00 €/a

Netznutzungsentgelt Leistung = ( 650 - 600 ) x 50,81 €/kW + 31.650,00 €/a

34.190,50 €/a

 II. Entgelte für die Netznutzung für Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 
3)

 
4)

von  bis Netto Brutto Netto Brutto

Wmin Wmax AP AP GP GP 

[kWh] [kWh] [ct/kWh] [ct/kWh] [€/Monat] [€/Monat]

Sockelbetrag
durch Sockelbetrag 

abgegoltene Arbeit

Arbeitspreis der 

nicht abgegoltenen 

Arbeit

Sockelbetrag

durch Sockelbetrag 

abgegoltene 

Leistung

Leistungspreis der 

nicht abgegoltenen 

Leistung 

3,788

0 4.000 4,1153,458

3,183

>10.000 50.000 2,781

>4.000 10.000

92,92

>50.000 300.000 3,1612,656

3,057

2,435

>500.000 1.000.000

>300.000 

2,44

3,36

6,71

11,90

33,86

3,309 7,98

14,16

40,29

78,08

101,26 120,50

2,462

500.000 2,569

2,930

>1.000.000 1.500.000 2,898

Arbeitspreis GrundpreisArbeitsbereich

1

2

3

4

5

6

7

2,90

4,00
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Preisblatt für die Netznutzung Gas der Stadtwerke Olbernhau GmbH
gültig ab 01.01.2026

NEAOL Netzentgelt [in €/a]

W abzurechnende Arbeit [in kWh]

GP monatlicher Grundpreis [in €/Monat]

AP Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit [in ct/kWh]

Beispielrechnung mit Kostenwälzung:

Ausspeisestelle mit einer Abgabe von 55.000  kWh

NE = 55.000 kWh x 2,656 ct/kWh /100 ct/€ + 11,90 €/Mon x 12 Mon/a Netto 1.603,60 €/a

Brutto 1.908,28 €/a

III. Entgelte für Messstellenbetrieb 
3)

Zählergruppen Netto Brutto Netto Brutto

Balgengaszähler G 2,5 bis G 6 20,10 23,92

Balgengaszähler G 10 bis G 25 40,70 48,43

Balgengaszähler ab G 40 215,40 256,33 492,70 586,31

Drehkolbenzähler bis G 100 333,30 396,63 610,60 726,61

Drehkolbenzähler G 160 bis G 400 917,30 1.091,59

Turbinenradzähler G 65 bis G 650 990,80 1.179,05

Mengenumwerter 433,60 515,98

Datenspeicher; Tarifgerät 302,70 360,21 302,70 360,21

66,30 78,90 66,30 78,90

IV. sonstige Entgelte 
3)

Netto Brutto

2,80 2,80

2,80 2,80

45,00 45,00

45,00 53,55

Sperrung 
2)

, Unterbrechung, Wiederherstellung (Entsperrung) - je Vorgang 77,70 92,46

zusätzliche Ablesung der Verrechnungsdaten vor Ort

45,00 53,55

1.226,40 1.459,42

V. Konzessionsabgabe 
3)

Für die entnommene Jahresarbeit werden Konzessionsabgaben gemäß des Konzessionsvertrages auf Basis der 

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV) wie folgt berechnet:

Netto Brutto

Tarifkunden - Kochen/Warmwasser gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2a KAV 0,51 0,61

Tarifkunden - Sonstige Tariflieferungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2b KAV 0,22 0,26

Sondervertragskunden gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 KAV 0,03 0,04

Sondervertragskunden gemäß § 2 Abs. 5 KAV 0,00 0,00

1)
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %).

2)
Die Preise für Sperrung und Sperrversuch unterliegen für Verbraucher nicht der Umsatzsteuer.

3)
Die Bruttoentgelte verstehen sich inklusive der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %).

4)
Auf die Netzentgelte wird ein Nachlass für kommunale Abnahmestellen in Niederdruck lt. § 3 Konzessionsabgaben-

verordnung gewährt.

Für den Fall, dass weitere gesetzlich festgelegte Umlagen oder Abgaben erhoben werden müssen, behalten wir uns

die Ergänzung des Preisblattes vor.

Sollte die Erlösobergrenze innerhalb des Jahres 2026 aufgrund behördlicher und/oder gerichtlicher Entscheidungen neu festgelegt bzw. 

angepasst werden oder eine unterjährige Anpassung der Netzentgelte aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Vorgaben erforderlich sein, 

werden die Netzentgelte - soweit dies rechtlich zulässig ist - ebenfalls neu bestimmt. Dies kann dazu führen, dass Netzentgelte für 

vorangegangene Zeiträume - gegebenenfalls nach Beendigung der Netznutzung für die jeweiligen Entnahmestellen - nachgefordert werden 

müssen. Die Modalitäten der Nachzahlungen, die jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gem. § 247 BGB

verzinst werden, werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Messstellenbetrieb in €/a

Mahnung bei Zahlungsverzug

Die Preistabelle kommt für Kunden zur Anwendung, die Erdgas aus dem Netz der Stadtwerke Olbernhau GmbH in der Regel 

bis einschließlich 1,5 Mio kWh im Jahr beziehen und die maximale stündliche Ausspeiseleistung weniger als 500 kW beträgt.

für Ausspeisepunkte ohne                                         

Leistungsmessung

für Ausspeisepunkte mit                                       

Leistungsmessung

auf Kunden- bzw. Lieferantenwunsch

Messstellenbetrieb in €/a

stündliche Datenbereitstellung pro Jahr

€/Vorgang

Rücklastschrift zzgl. Bankgebühren

Außendienstbesuch und Direktinkasso

Zusätzliche Anfahrt, Sperrversuch 
2)

ct/kWh

Telekommunikationseinrichtung (GSM-

Modem)

12+= GPAPWNE AOL
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